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Beratung: 
 
Festlegung von Kapazitätsgrenzen für die Klassenstufen 5 bis 10 gemäß Erlass 
des Ministeriums für Schule und Berufsbildung vom 15.01.2015 
 
 
Eltern haben grundsätzlich das Recht zur „freien Schulwahl“. Sie entscheiden sich 
dabei nicht nur für die Schulart, sondern auch für die Schule dieser Schulart, die ihr 
Kind besuchen soll. 
 
Die Schule kann eine Aufnahme nur ablehnen, wenn zuvor eine Kapazitätsgrenze 
vom Schulträger festgelegt wurde und die Schulkonferenz Aufnahmekriterien 
erarbeitet hat. 
 
Im Verwaltungsausschuss des Schulverbandes wurde bereits berichtet, dass zum 
Sommer eventuell eine Kapazitätsbegrenzung im Bereich der Klassenstufen 5 bis 10 
erforderlich sein wird. Die bisherige Anzahl der Nachfragen von Eltern zu einem 
Schulwechsel im Sommer 2015 zeigen auf, dass bereits jetzt eine 
Kapazitätsbegrenzung notwendig ist, und von der Schulkonferenz noch rechtzeitig 
vor den Sommerferien Aufnahmemerkmale beschlossen werden müssten. 
 
Pädagogisch und räumlich wird eine Festlegung auf eine 5-Zügigkeit für die 
Klassenstufen 5 bis 10 empfohlen. Für Schülerinnen und Schülern aus 
Schulverbandsgemeinden, die zu Beginn der 5. Klasse aufgenommen oder am Ende 
der 6. Klasse von einem Gymnasium querversetzt werden, besteht ein 
Aufnahmeanspruch.  Gleiches gilt für Schüler/innen, die in die Gemeinden des 
Schulverbandes zuziehen.  
Der Zugang zur Oberstufe ist von diesen Regelungen ausgenommen.   
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Schulverbandsversammlung beschließt, die Kapazität der Klassenstufen 5 bis 10 
aufgrund der räumlichen Bedingungen auf eine 5-Zügigkeit zu begrenzen. 
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